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Bis heute herrscht die Annahme 
vor, dass die meisten Gebietsteile 
im Nordosten, einschließlich 

der Waldflächen, sich relativ geborgen 
in den Händen der lokalen indigenen 
Gemeinschaften befinden. Diese wer-
den von den traditionellen Instituti-
onen nach hergebrachten Regeln ver-
waltet. Bedingt durch diese Annahme 
glaubten die meisten in der Bevölkerung 
und den Landesregierungen, die in der 
Vergangenheit vom nationalen Parla-
ment (Lok Sabha) erlassenen Gesetze 
ließen sie unbehelligt. Eines davon ist 
die Waldgesetzgebung Forest Rights Act 
(2006)2 (FRA), die seit mehr als einem 
Jahrzehnt in Kraft ist. Der Nordosten 
zeigte dem FRA, mit Ausnahme der 
Bundesstaaten Assam und Tripura, die 
kalte Schulter. Eine weitere Unacht-
samkeit betrifft den Änderungsantrag 
zum Indian Forest Act von 1927 durch 
die aktuelle Unionsregierung. Während 
die erste Gesetzgebung (FRA) ein gro-
ßer Segen für Wälder, Waldbewohner/-
innen und Wildtiere gewesen ist, droht 
der Änderungsantrag zu einem schreck-
lichen Fluch zu werden, der Wälder in 
ein Kriegsgebiet verwandeln könnte.

Rechtliche Regelungen  
im Überblick

Mit Ausnahme von Assam und Tri-
pura, in denen die wenigsten Ange-

hörigen von Stammesbevölkerungen 
(tribals) im Nordosten leben, ist der 
FRA in den sechs anderen Bundes-
staaten Arunachal Pradesh, Mani-
pur, Mizoram, Meghalaya, Naga-
land und Sikkim zunächst nicht 
umgesetzt worden. In Manipur 
und Sikkim machen Stammesgesell-
schaften ein Drittel der Bevölkerung 
aus. In den anderen vier Bundes-
staaten stellen sie jeweils die Mehr-
heit. Grundsätzlich ist der FRA als 
Bundesgesetz in all diesen Bundes-
staaten gültig. Gewisse Ausnahmen 
bilden die Bundesstaaten Nagaland 
und Mizoram, da dort die jeweiligen 
gesetzgebenden Versammlungen ge-
mäß der indischen Verfassung für 
die Übernahme von Bundesgeset-
zen einen eigenen Beschluss fassen 
müssen – Nagaland gemäß Artikel 
371(A) und Mizoram gemäß Arti-
kel 371(G). Mizorams Landesparla-
ment fasste diesen Beschluss in Be-
zug auf den FRA im Oktober 2009. 
Seit dem 3. März 2010 gilt dort die 
Waldgesetzgebung gemäß FRA. Na-
galand muss noch entscheiden, ob 
dieses Gesetz auf den Staat ausge-
dehnt werden soll. Ein Ausschuss 
des Bundesstaates prüft das Thema 
seit Jahren.

Über die Hälfte des Nordostens ist 
bewaldet.3 Von dieser Waldf läche 

sind 55 Prozent als „nicht klassifi-
zierter Wald“ eingestuft. Das be-
deutet, es liegen keine Eintragungen 
über Nutzung oder Verfügung vor. 
Diese Wälder werden auch nicht von 
der Forstbehörde verwaltet. Ein be-
deutender Teil dieser Wälder wird je-
doch traditionell von indigenen Ge-
meinschaften kollektiv kontrolliert 
und bewirtschaftet. Mit Ausnahme 
wiederum von Mizoram und Assam 
verfügen die meisten nordöstlichen 
Bundesstaaten im Vergleich auch zu 
den meisten anderen Bundesstaaten 
in Zentralindien über einen außer-
gewöhnlich hohen Anteil an dieser 
Waldf läche. Es ist davon auszuge-
hen, dass Wald und Waldprodukte 
von den Gemeinschaften genutzt 
werden, und deren Abhängigkeit 
von der Waldnutzung ist wahr-
scheinlich hoch. Der Großteil des 
amtlich erfassten Waldes in Arun-
achal Pradesh, Manipur, Meghalaya 
und Nagaland besteht also aus die-
sem nicht klassifizierten Wald und 
steht vermutlich unter der Kontrol-
le und Verwaltung durch lokale Ge-
meinschaften.

Umsetzung des  
Forest Rights Act

Gemäß FRA können für plausibel 
belegte, historisch genutzte Waldf lä-
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Der größte Teil des Nordostens genießt im Gegensatz zum Rest Indiens eine weitgehend 
autonome Verfügungsgewalt über Wälder. Sie unterstehen nicht der staatlichen Kontrolle 
durch die gängelnde Gesetzgebung des Indian Forest Act (1927) aus der Kolonialzeit. 
Daher wurden im Nordosten die Reformen aus dem Forest Rights Act (2006) als nicht 
einschlägig angesehen. Aber die weitreichende rechtliche Definition von „Wald“ durch 
den Obersten Gerichtshof aus dem Jahr 19961 und der Vorschlag, diese Definition in die 
Reform des Indian Forest Act einzufügen, gefährdet nun die gewohnheitsrechtlichen 
Waldrechte der indigenen Völker.
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chen kollektive wie individuelle Ei-
gentumstitel beantragt werden. Laut 
Beschluss des Obersten Gerichts-
hofes vom Februar 2019 wurden 
alle einschlägigen Bundesstaaten in 
ganz Indien aufgefordert, über die-
se Umsetzung des FRA Auskunft zu 
geben. Assam antwortete, dass von 
155.011 Anträgen bislang 58.802 
anerkannt und entsprechende Titel 
vergeben wurden. Tripura erkannte 
127.986 von 200.635 Eingaben an. 
Dies umfasst bisher 186.212 Hek-
tar, Stand April 2019.4 Angaben zur 
Ausdehnung der anerkannten Flä-
che in Assam sind nicht verfügbar. 
Der Bundesstaat Arunachal Pradesh 
vertritt die Position, dass im gesam-
ten Staat der größte Teil des Landes 
sowieso Gemeinschaftsland ist, ab-
gesehen von wenigen Naturschutz-
gebieten und nutzungsbeschränkten 
Waldf lecken. Da generell Gemein-
schaftsland weitgehend vorherrscht, 
spielen territoriale Grenzen zwi-
schen verschiedenen Gemeinden 
oder Stammesgesellschaften keine 
prominente Rolle. Der Raum für 
Streitigkeiten über den Besitz von 
Land, Wald und Gewässern ist nicht 
vorhanden. Der FRA hat in Arun-
achal Pradesh daher keine praktische 
Bedeutung.

Gemäß der Regierung in Manipur 
„sind Stammesgesellschaften und 
Stammeshäuptlinge bereits Eigen-
tümer des Waldes, da es sich um ihr 
angestammtes Land in einer nicht 
geschützten Waldzone handelt. Da-
her wird der Umsetzung des FRA 
keine große Bedeutung zugemes-
sen.“ Meghalaya sieht dies ähnlich, 
da „96 Prozent des Waldes im Be-
sitz von Clans, Gemeinschaften und 
einzelnen Angehörigen solcher Ge-
meinschaften sind. Die Umsetzung 
des Gesetzes hat daher einen be-
grenzten Umfang.“ Mizoram teilt 
mit, dass der FRA von der gesetzge-
benden Versammlung gemäß Arti-
kel 371(G) eingesetzt wurde. Naga-
land hat darauf verwiesen, dass das 
Landrechtssystem und die Stellung 
des Dorfes bei den Naga die Beson-

derheit aufweist, dass das Naga-Volk 
in seiner Gesamtheit Eigentümer 
ist. Es gibt in Nagaland im Sinne 
von Anspruchnehmern für Landti-
tel also keine einzelnen Stammesge-
sellschaften oder Gruppen von Men-
schen oder Waldbewohner(inne)n. 
Daher ist der FRA vermutlich per 
se auf Nagaland nicht anwendbar. 
Es wurde gleichwohl ein Ausschuss 
gebildet, der die Anwendbarkeit des 
FRA in Nagaland gemäß Artikel 371 
(A) prüft.

Sikkim hingegen hat erklärt, dass 
es indigene und andere traditio-
nelle Waldbewohner/-innen „im ei-
gentlichen Sinne des Wortes“ nicht 
gibt. Die Regierung führte weiter 
aus: „Die meisten in der Verfassung 
registrierten Stammesgesellschaf-
ten (Scheduled Tribes, ST) in Sikkim 
besitzen Ertragsf lächen und deren 
Landtitel auf eigenen Namen. Für 
ihren Lebensunterhalt sind sie au-
ßerdem nicht allein von Wäldern ab-
hängig.“ Das wäre gleichwohl kein 
Grund, ihre traditionellen Rechte 
im Rahmen des FRA nicht anzuer-
kennen.5

Berichten zufolge wurden in den ge-
nannten Staaten keine Ansprüche 
von Bewohner(inne)n im Rahmen 
des FRA erhoben, die weitgehend im 
Wald leben – eine Kategorie zur An-
tragsberechtigung. Da keine Anträ-
ge gestellt wurden, gab es keine Ab-
lehnungen. So hängt über den sechs 
Bundesstaaten Arunachal Pradesh, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Na-
galand und Sikkim kein Damokles-
schwert des Obersten Gerichtshofes. 
Dieser hatte in seinem Urteil vom 
13. Februar 2019 die Räumung abge-
lehnter Antragssteller/-innen ange-
ordnet. Im Klageverfahren Wildlife 
First & Ors vs. Ministry of Forest and 
Environment & Ors (2019) war die 
verfassungsmäßige Gültigkeit der 
FRA-Regelungen zur Landtitelver-
gabe angefochten worden. Aktuell 
ist der Fall auf Eis gelegt, die letzte 
Anhörung war für den 26. Novem-
ber 2019 geplant.6

Fehlerhafte Argumente  
und ein leiser Verdacht

Diese Argumentation legten die 
sechs Landesregierungen dem Uni-
ons-Ministerium für Stammesange-
legenheiten (Ministry of Tribal Af-
fairs) vor, das Schlüsselministerium 
zur Umsetzung des FRA. Auch das 
Ministerium zeigte sich selbstgefäl-
lig und schloss sich dieser Selbsttäu-
schung an. Da die im Wald lebenden 
Gemeinschaften in diesen Bundes-
staaten faktisch noch weitgehend 
über ihre Wälder und traditionellen 
Rechte verfügen und diese auch aus-
üben, kommt es angesichts des Ge-
richtsurteils zu keinem Protest im 
Vergleich zu anderen Bundesstaaten 
in Indien. Dort waren die im Wald 
lebenden Gemeinschaften seit der 
Kolonialzeit systematisch aus ihren 
traditionell besiedelten Wäldern um-
gesiedelt oder vertrieben worden. Die 
Verweigerung ihrer angestammten 
Rechte führte zu einer historischen 
Ungerechtigkeit, die die Waldgesetz-
gebung des FRA beheben wollte.

Die Argumentation der sechs Bun-
desstaaten ist in zweierlei Hinsicht 
grundlegend fehlerhaft. Erstens ver-
fügen alle sechs Bundesstaaten über 
beträchtliche Waldf lächen, die zu 
fast 42 Prozent unter dem Wald-
regime des kolonialen Indian Fo-
rest Act stehen. Dies betrifft in Sik-
kim alle erfassten Waldf lächen. In 
Nagaland befinden sich allerdings 
kaum Waldf lächen unter dieser 
staatlichen Kontrolle. In Mizoram, 
Arunachal Pradesh, Manipur und 
Meghalaya sind die Anteile unter-
schiedlich. In den Stammesgebie-
ten in Assam, Meghalaya, Tripura 
und Mizoram fallen manche Wald-
gebiete aus der praktischen Anwen-
dung des FRA heraus, da hier die 
Befugnisse der Bezirksräte in den 
autonomen Bezirken und der Re-
gionalräte in den autonomen Regi-
onen über die Waldgebiete greifen 
– gemäß dem Sechsten Anhang zur 
indischen Verfassung (Artikel 244 
Absatz 2 und Artikel 275 Absatz 
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1). Es ist jedoch schwer vorstellbar, 
dass rund 58 Prozent der anderen, 
als nicht klassifiziert eingestuften 
Waldf lächen in diesen Staaten von 
Menschen traditionell nicht betre-
ten wurden oder werden. Es gibt also 
begründete Hinweise, dass es eine 
„traditionell im Wald lebende Be-
völkerung“ gemäß FRA gibt.

Es bleibt also die eher dringliche 
Frage, ob die anderen, als „nicht 
klassifizierte Wälder“ ausgewie-
senen 58 Prozent Waldf lächen in 
den Geltungsbereich des FRA fal-
len. Rein rechtlich ist dies eindeu-
tig und die Annahme Geschich-
te, es könnte gemeinschaftlichen 
Waldbesitz geben, der außerhalb 
der Reichweite des starken Armes 
der Forstbehörde liegt – wenn-
gleich dies hier im einzelnen sogar 
Realität sein mag. Es gibt hinge-
gen verräterische Anzeichen dafür, 
dass sich die Forstbehörde in diesen 
bislang eher unbestimmten Bereich 
der Waldzuordnung im Nordosten 
unter verschiedenen Vorwänden 
einschleicht, etwa im Namen der 
Aufforstung. Dies nicht zu erken-
nen und die Argumentation nicht 
darauf abzustimmen, ist also der 
zweite Fehler. Warum, erschließt 
sich gleich.

Das Urteil des Obersten Gerichtshof 
von 1996 hat den Boden bereitet, dass 
„Wald“ nicht nur im Sinne des Wörter-
buchs zu verstehen ist, sondern recht-
lich jede Fläche umfasst, die als Wald 
amtlich registriert wird, unabhän-
gig von Eigentum und Verfügungs-
macht. Unter dieser Vorgabe gelten 
die Forstgesetze auch für nicht klas-
sifizierte Waldgebiete im Nordosten. 
Der FRA nimmt darauf in Abschnitt 
2(d) sogar Bezug, um die Rechte der 
Waldbewohner/-innen abzusichern. 
Der FRA fügte noch eine spezielle Be-
stimmung für den Nordosten in Ab-
schnitt 3 (1) (j) ein, wonach im Kon-
text autonomer Einrichtungen oder 
nach Gewohnheitsrecht Stammes-
rechte an Land und Wald im Nord-
osten anerkannt werden.

Will die Waldgesetzgebung des 
FRA die Rechte der traditionellen 
Waldbewohner/-innen absichern, 
geht die Intention der BJP-Regierung 
in eine andere Richtung. Sie legte ei-
nen Entwurf zur Änderung des In-
dian Forest Act, 1927 vor, die dra-
stische Veränderungen zuungunsten 
der Rechtslage der Waldbewohner/-
innen sowie zugunsten der Forstbe-
hörde zur Folge hätte.7 Abschnitt 2 
(5) dieses Entwurfs definiert „Wald“ 
als „jedes Land, das (…) als Wald 
oder Forstland erfasst oder gemeldet 
wird (…)“. Als Waldf läche definiert 
§ 2 Abs. 6 auch „nicht klassifizierte 
Wälder“. Im Ergebnis wird die bis-
lang der direkten staatlichen Kon-
trolle entzogene Verfügungsmög-
lichkeit indigener Völker über diese 
nicht klassifizierten Wälder streitig 
gemacht und die Forstbehörde als 
zukünftig entscheidende Instituti-
on ins Spiel gebracht. 

Der Entwurf ging Anfang Juni 2019 
an alle einschlägigen Bundesstaaten 
zur Kommentierung. Die Landesre-
gierung von Mizoram hat geantwor-
tet und die Änderungen am Indi-
an Forest Act abgelehnt. In einem 
Schreiben an den Generaldirektor 
und Staatssekretär des Unions-Mi-
nisteriums für Umwelt, Forsten und 
Klimawandel vom 21. Oktober 2019 
stellt die Landesregierung fest, dass 
einige der vorgesehenen Bestim-
mungen gegen den Schutz des Ge-
wohnheitsrechts beim Eigentum ge-
mäß Artikel 371 (G) der Verfassung 
verstoßen, und dies sich auch negativ 
auf die Autonomie gemäß des Sechs-
ten Anhangs (VI. Schedule) zur Ver-
fassung auswirke.8

Die Ablehnung seitens Mizoram 
wird aber nicht reichen. Die Bun-
desstaaten im Nordosten müssten 
die Bestimmungen des FRA effek-
tiv umsetzen, um die Rechte der 
Waldbewohner/-innen durchzuset-
zen und aufrecht zu erhalten.

Aus dem Englischen übersetzt und  
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